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Kinderkrippengebührenordnung 

 

 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1  

Gebührenpflicht 

 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer Kinderkrippe Gebühren. 

 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner sind, 

a) die Personensorgeberechtigten des aufzunehmenden Kindes 

b) die Anmeldenden 

 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

 

§ 3 

Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 

(1) Die Gebühren im Sinne von § 5 Abs. 1 dieser Gebührenordnung entstehen erstmals mit 

der Aufnahme des Kindes in die Kinderkrippe; im Übrigen entstehen diese Gebühren 

jeweils fortlaufend mit Beginn des Kalendermonats. 

 

(2) Die Gebühren gem. § 5 Abs. 1 dieser Gebührenordnung werden jeweils am ersten Werk-

tag eines Kalendermonats fällig. Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde 

eine Einzugsermächtigung für ihr Konto zu erteilen oder die Beträge unter Anwendung 

eines von der Gemeinde übermittelten Zahlscheins bei Geldinstituten einzuzahlen. Bar-

zahlung ist nicht möglich.  

 

(3) Bei Nichtbegleichung der jeweiligen Monats- bzw. Wochengebühr kommen die Zah-

lungspflichtigen ohne Mahnung in Verzug. Im Falle des Verzugs gelten die üblichen Ver-

zugsregelungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 
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ZWEITER TEIL 

Einzelne Gebühren 

 

 

§ 4 

Gebührenmaßstab 

 

Die Höhe der Gebühren im Sinne des § 5 Abs.1 dieser Gebührenordnung richtet sich nach der 

Dauer des Besuchs der Kinderkrippe. Die Mindestbuchung beträgt 21 Wochenstunden (§ 9 

Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 der Kinderkrippenbenutzungsordnung). 

 

 

§ 5 

Gebührensatz 

 

(1)  Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben: 

 

 Stundenkategorie  1. Kind   2. und jedes weitere Kind 

 > 3 – 4 Stunden täglich 229,00 EUR  209,00 EUR 

 > 4 - 5 Stunden täglich 252,00 EUR  232,00 EUR 

 > 5 - 6 Stunden täglich 276,00 EUR  256,00 EUR 

 > 6 - 7 Stunden täglich 300,00 EUR  280,00 EUR 

 > 7 – 9 Stunden täglich 324,00 EUR  304,00 EUR 

 > 9 Stunden   359,00 EUR  339,00 EUR 

 

 

§ 6 

Geschwisterermäßigung 

 

(1) Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwister) gleich-

zeitig die Kinderkrippe, so wird die Gebühr nach Maßgabe von § 5 Absatz 1 dieser Ge-

bührenordnung erhoben. 

 

(2) Die Gemeinde Röttenbach gewährt eine einrichtungsübergreifende Ermäßigung. Besu-

chen mindestens zwei Geschwister Kindergärten und/oder Krippen innerhalb der Ge-

meinde Röttenbach, so wird in jeder Einrichtung die Hälfte der Geschwisterermäßigung 

gewährt, die in Anspruch genommen werden kann, wenn die Kinder in derselben Ein-

richtung wären.  

 

  




